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An den
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Römerstraße 15

6900 Bregenz
Bregenz, am 1. Oktober 2003 
Betrifft:
Menschen mit Behinderung – Sammelgesetz

I.
Allgemeines:

1. Auf Anregung der Lebenshilfe Vorarlberg hat die Vorarlberger Landesregierung im Jänner 1998 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Landesrechtsordnung hin​sichtlich Bestimmungen zu durchforsten, die Menschen mit Behinderung benach​teiligen. Mitglieder der Arbeitsgruppe waren neben jeweils einem Vertreter des In​stituts für Sozialdienste, der Lebenshilfe Vorarlberg, der Caritas der Diözese Vor​arlberg, des Zivilinvalidenverbandes Vorarlberg, des Vorarlberger Landeszentrums für Hörgeschädigte und des Vorarlberger Blindenbundes auch der Primar des Lan​des-Krankenhauses Rankweil sowie Bedienstete des Amtes der Landesregierung aus der zuständigen Fachabteilung und der Abteilung Gesetzgebung.

In einem ersten Schritt wurden die Vertreter der mitwirkenden Institutionen ge​beten, auf Grund ihrer Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu überlegen, in welchen Bereichen diese Benachteiligungen erfahren. Die von den Vertretern in der Folge erstatteten Berichte wurden dann von der Arbeitsgruppe darauf untersucht, welche gesetzlichen Bestimmungen berührt sein könnten.

Parallel dazu war es Aufgabe der Vertreter der mitwirkenden Institutionen, das systematische Verzeichnis des Landesrechts daraufhin zu prüfen, welche Vor​schriften nach ihren Erfahrungen Benachteiligungen enthalten könnten, und deshalb jedenfalls einer näheren Prüfung unterzogen werden sollten.

Vergleichsweise wurde auch der Bericht der auf Bundesebene eingerichteten Ar​beitsgruppe, welche unter der Leitung des Bundeskanzleramt-Verfassungsdienstes zur Durchforstung der österreichischen Bundesrechtsordnung eingerichtet worden war, herangezogen.

In der Folge wurden die Rechtsnormen, welche die Mitglieder zur näheren Prüfung empfohlen haben, zusammengefasst und in Form eines Zwischenberichtes den Fachabteilungen des Amtes der Landesregierung übermittelt. Diese wurden ge​beten, zu den einzelnen Punkten Stellung zu nehmen und die Liste um weitere mögliche Diskriminierungen zu ergänzen.

Das Ergebnis der Umfrage wurde weiter beraten und schließlich ein Entwurf für einen Schlussbericht erstellt. Im anschließenden Begutachtungsverfahren haben mehrere Gemeinden, das Landeszentrum für Hörgeschädigte, der Vorarlberger Seniorenbund, das Bundesministerium für soziale Sicherheit, der Rechnungshof, mehrere Bezirkshauptmannschaften und Abteilungen des Amtes der Landesregie​rung dazu Stellungnahmen abgegeben. Anfang April 2001 wurden diese schließlich von der Arbeitsgruppe behandelt und sodann der Bericht „Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung im Landesrecht“ verabschiedet.

Der Bericht wurde daraufhin von der Landesregierung mit nachstehendem Be​schluss vom 9. Oktober 2001 zur Kenntnis genommen:

„Die Landesregierung nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe ‚Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung im Landesrecht‘ zustimmend zur Kenntnis. Sie stimmt den Vorschlägen in diesem Bericht grundsätzlich zu und ist bereit, sie im Einzelnen zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen.

Der Bund und die Gemeinden werden um Beachtung dieses Berichtes ersucht.“ 

Der Bericht der Arbeitsgruppe wurde in der Folge dem Landtag zugeleitet. In Ent​sprechung der Vorlage des Sozialpolitischen Ausschusses vom 7. November 2001 hat der Landtag am 14. November 2001 beschlossen, den Bericht der von der Lan​desregierung eingesetzten Arbeitsgruppe „Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung im Landesrecht“ zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Mit demsel​ben Beschluss wurde die Landesregierung ersucht, die im Bericht enthaltenen Änderungsvorschläge möglichst rasch im Zuge von Gesetzesänderungen dem Landtag vorzulegen und diesem bis Oktober 2003 einen Bericht zur Kenntnis zu bringen, der die bis dahin ins Landesrecht übernommenen Formulierungsvor​schläge oder weitere auf Grund des Berichtes veranlasste Maßnahmen beinhaltet. Ergänzend wurde beschlossen, die Gemeinden zu ersuchen, den vorliegenden Bericht in den Gemeindevertretungen zur Kenntnis zu bringen.

2. Ergebnis des Berichtes war, dass Rechtsvorschriften Menschen mit Behinderung auf verschiedene Weise benachteiligen können. Die Arbeitsgruppe teilte die unter​suchten Rechtsnormen in die Fallgruppen Wortwahl, Verfahrensvorschriften und sonstige Benachteiligungen ein und machte im Anhang I zum Bericht konkrete Änderungsvorschläge. Ausdrücklich weist der Bericht darauf hin, dass ein großer Teil der Vorschläge nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch hoch​betagten Menschen sowie Erwachsenen mit Kleinkindern zugute kommt und dass es kaum möglich sein wird, alle Änderungsvorschläge zu den einzelnen Rechts​normen gleichzeitig umzusetzen. Eine Änderung des entsprechenden Gesetzes soll in der Regel daher erst dann erfolgen, wenn auch eine Novellierung aus anderen Gründen ansteht.

3. Inzwischen wurden rund ein Drittel der im Bericht angeführten Gesetze novelliert und dabei die erkannten Benachteiligungen beseitigt. So im Kundmachungsgesetz, in den Landesbedienstetengesetzen 1988 und 2000, im Gemeindebediensteten​gesetz, im Kindergartengesetz, im Bergführer- und im Schischulgesetz, im Bau​gesetz und im Straßengesetz. 

Die zum Spitalgesetz gemachten Vorschläge sind im Entwurf zu einem neuen Spi​talgesetz berücksichtigt. Dieser wurde gerade zur Begutachtung versandt.

Da Novellen zu den verbleibenden Rechtsvorschriften, zu denen im Bericht Ände​run​gen vorgeschlagen wurden, derzeit nicht unmittelbar anstehen, sollen – noch im Euro​päischen Jahr der Menschen mit Behinderungen 2003 – die bisher nicht umgesetzten Teile mit gegenständlichem Sammelgesetz realisiert werden. Konkret handelt es sich um Änderungen des Behindertengesetzes, des Pensionskassen​vorsorgegesetzes, des Gemeindegesetzes, des Landtagswahlgesetzes, des Gemein​dewahlgesetzes und des Landes-Volksabstimmungsgesetzes, des Rettungsgesetzes, des Schulratgesetzes, des Landwirtschaftlichen Schulgesetzes, des Abgabenverfah​rensgesetzes, des Grundsteuer​befreiungsgesetzes, des Parkabgabegesetzes, des Jagdgesetzes sowie des Raumpla​nungsgesetzes.

Mit der Umsetzung der Vorschläge der Arbeitsgruppe wird vor allem auch dem in Art. 7 Abs. 3 der Landesverfassung enthaltenen Staatsziel entsprochen, wonach sich das Land zur Verpflichtung der Gesellschaft bekennt, alte und behinderte Menschen zu unterstützen und die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen zu gewährleisten.

4. Inhaltlich folgt das Sammelgesetz zum ganz überwiegenden Teil den Vorschlägen der Arbeitsgruppe. Es sieht folgende, im Vergleich zur derzeit geltenden Rechts​lage wesentlichen Änderungen (Verbesserungen/Erleichterungen für Menschen mit Behinderung) vor:

Änderungen, die das Behindertengesetz betreffen:

· Austausch benachteiligender Formulierungen und Ausdrücke

· Ausdehnung des Kreises möglicher Berechtigter auf Ausländer, die aufgrund staatsvertraglicher Verpflichtungen wie Inländer zu behandeln sind

· Verbesserungen im Datenschutz

· Unterstützung bei amtlichen Erledigungen entweder durch die Schaffung eines barrierefrei zugänglichen Raumes oder die Möglichkeit, diese auf Antrag zu Hause vornehmen zu können

Änderungen, die die anderen Rechtsvorschriften betreffen:

· Austausch benachteiligender Formulierungen und Ausdrücke

· Kundmachung von Verordnungen im Internet (nach Möglichkeit)

· Besondere Hilfestellungen für Menschen mit schwerer Sehbehinderung

· Einholung telefonischer Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis

· Barrierefreier Zugang zu den Eintragungsräumen eines Volksbegehrens

· Vereinfachungen bei der Einbringung von Schriftstücken analog zur Regelung im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz

· Ergänzung der Kollegien im Schulbereich um einen die Interessen von Men​schen mit Behinderung wahrnehmenden Vertreter

Zwei Vorschläge der Arbeitsgruppe zum Behindertengesetz werden mit dem vor​liegenden Entwurf nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt:

Zum einen betrifft dies den Vorschlag, die Voraussetzung für eine Hilfeleistung (§ 3 Abs. 1) gänzlich von der Staatsangehörigkeit loszulösen und ausschließlich an den Hauptwohnsitz anzuknüpfen. Während schon bisher neben österreichischen Staatsbürgern EWR-Bürger und ausländische Angehörige eines Inländers, sofern diese als Angehörige eines Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes den Inländern gleichgestellt sind, eine Hilfeleis​tung bekommen konnten, soll mit der neuen lit. d der Kreis auf jene Personen aus​gedehnt werden, die als Ausländer aufgrund staatsvertraglicher Verpflichtungen wie Inländer zu behandeln sind. Damit sind neu vor allem Schweizer Staatsbürger mitumfasst, die aufgrund des Abkommens zwischen der Europäischen Gemein​schaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossen​schaft andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) wie Inländer zu behandeln sind. 

Zum anderen wird die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene Neudefinition des Begriffes „Mensch mit Behinderung“ mit dem vorliegenden Entwurf noch nicht übernommen (§ 2 Abs. 1).

Beide Punkte sollen im Zusammenhang mit der beabsichtigten grundlegenden Überarbeitung des Behindertengesetzes näher geprüft werden. Die Arbeiten zu die​ser grundlegenden Neuregelung sollen noch im Herbst dieses Jahres in Angriff ge​nommen werden. Ziel wird eine Modernisierung des Behindertengesetzes sein, mit der auch klare Abgrenzungen zu anderen Regimen – wie z.B. zu jenem des Landes-Pflegegeldgesetzes – geschaffen werden sollen.

Eine geringfügige Änderung gegenüber den Vorschlägen der Arbeitsgruppe enthält der Entwurf auch in Bezug auf § 32 Gemeindegesetz. Zusätzlich zu den schon bis​her enthaltenen Vorschriften zur Kundmachung von Verordnungen der Gemeinde, wurde vorgeschlagen, dass diese – sofern eine Gemeinde überhaupt eine Homepage besitzt – auch dort für die Allgemeinheit abrufbar zu halten sind. Um vor allem kleine Gemeinden, die oft nur sehr statische Auftritte im Internet unterhalten, nicht zu überfordern, geht der Entwurf von der vorgesehenen, streng normativen Formu​lierung ab und ordnet an, dass Verordnungen der Gemeinde „nach Möglichkeit“ überdies auf der Homepage abrufbar sein sollen.

5. Außerhalb der im Bericht erstatteten Vorschläge soll die Landesregierung (als zu​ständige Behörde nach dem Behindertengesetz) ermächtigt werden, aus Anlass eines Behindertenhilfeantrages verarbeitete Daten über die Art und das Ausmaß von Leistungen nach dem Behindertengesetz an die Bezirkshauptmannschaft zu übermitteln, soweit diese als zuständige Behörde auf Grund anderer landesgesetz​licher Vorschriften solche Leistungen anzurechnen oder zu berücksichtigen hat. Damit werden die Bezirkshauptmannschaften in die Lage versetzt, leichter und vor allem rascher vorliegende Sozialhilfeanträge bzw. Anträge auf Landes-Pflegegeld (bei denen jeweils eine gesetzliche Verpflichtung zur Anrechnung anderer Leistun​gen besteht) bearbeiten zu können.
Ohne dass ein diesbezüglicher Änderungsvorschlag der Arbeitsgruppe vorliegt, soll (analog zum Landtagswahlgesetz) auch § 5 Abs. 2 lit. c des Gemeindewahlgesetzes in der Weise geändert werden, dass bei der Ausstellung einer Wahlkarte im Falle einer amtsbekannten Gehunfähigkeit künftig von der Beibringung eines ärztlichen Attestes abgesehen werden kann.

II.
Zu den einzelnen Bestimmungen:

Zu Artikel I

Zu Z. 1:
Rechtsvorschriften können Menschen mit Behinderung auf verschiedene Weise be​nachteiligen. Eine Möglichkeit ist das Verwenden weniger geeigneter Formulierungen und Ausdrücke. Als wenig geeignet und nicht mehr zeitgemäß wurde von der Arbeits​gruppe – neben Formulierungen und Ausdrücken wie „erheblich Seh-, Hör- oder Geh​behinderte und Hirngeschädigte“, „Gebrechliche“, „Gebrechlichkeit“ und „Gebrechen“ – jedenfalls das Wort „Behinderte“ erkannt. Aus diesem Grund soll statt dessen die Wortfolge „Menschen mit Behinderung“ in der jeweils richtigen Form und Zahl im gesamten Behindertengesetz (inklusive Titel) verwendet werden.

Zu Z. 2:

Durch die Erweiterung des Abs. 1 um die lit. d wird der Kreis der möglichen Bezieher einer Leistung nach dem Behindertengesetz auf jene ausländischen Staatsangehörigen ausgedehnt, die aufgrund einer staatsvertraglichen Verpflichtungen wie Inländer zu be​handeln sind (dazu oben unter „Allgemeines“). Eine solche Verpflichtung besteht jeden​falls auf Grund des Freizügigkeitsabkommens für Schweizer Staatsangehörige, die ihren Hauptwohnsitz in Vorarlberg haben.

Zu Z. 3:
„Geschützte“ Arbeit ist in Österreich ein gängiger Terminus technicus, also eine Fach​bezeichnung für von der öffentlichen Hand in bestimmter Weise „mitfinanzierte“ Ar​beit für Menschen mit Behinderung (z.B. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl.Nr. 22/1970 in der Fassung BGBl. I Nr. 158/2002). Mit der von der Arbeitsgruppe vorge​schlagenen Umstellung auf „geförderte“ Arbeit soll lediglich eine sprachliche Verbes​serung erfolgen; eine inhaltliche Änderung ist damit nicht beabsichtigt.

Zu Z. 4:

Das Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I 165/1999 in der Fassung BGBl. I Nr. 136/2001, definiert in § 4 Z. 9 das „Verarbeiten von Daten“ als Ermitteln, Erfassen, Speichern, Aufbewahren, Ordnen, u.s.w. von Daten. Das bisher im in den Abs. 1 und 2 enthaltene „Ermitteln“ kann daher – weil unter „Verarbeiten“ zu subsumieren – entfallen.

Zum neuen dritten Absatz siehe oben unter „Allgemeines“. Die vorgesehene Einschrän​kung hinsichtlich Art und Ausmaß von verpflichtend anzurechnenden Leistungen stellt aber jedenfalls sicher, dass ausschließlich solche Daten übermittelt werden, welche die Bezirkshauptmannschaft aufgrund der sie treffenden Pflicht, verschiedene andere „Sozialleistungen“ anzurechnen, kennen muss und daher auch kennen darf.

Zu Z. 5:
Tatsächlich benachteiligt sind Menschen mit Behinderung jedenfalls dort, wo ihnen der Zugang zu Gebäuden, insbesondere auch zu öffentlichen Gebäuden oder Amtsräumen erschwert wird oder dieser (ohne fremde Hilfe) unmöglich ist. Das Land und die Gemeinden sollen beispielgebend sein und diesbezüglich noch bestehende Benachteili​gungen beseitigen oder aber diese auf andere Weise ausgleichen.

Dementsprechend sollen die Gebietskörperschaften mit der neu aufgenommenen Be​stimmung dazu veranlasst werden, den Zugang zu zumindest einem Amtsraum spätes​tens bis 1. Jänner 2005 so auszuführen, dass das selbständige Erreichen desselben für Menschen mit Behinderung (vor allem mit einer Behinderung im Bewegungsapparat) möglich ist. Parallel dazu ist auch organisatorisch dafür Sorge zu tragen, dass in diesem Raum die jeweils gewünschte amtliche Erledigung (z.B. durch die Anwesenheit des zu​ständigen oder eines anderen kompetenten Landes- oder Gemeindebediensteten) auch tatsächlich erfolgen kann. Der Begriff der „amtlichen Erledigung“ ist eher „umgangs​sprachlich“ zu verstehen. Keinesfalls ist dieser auf Handlungen im Bereich der Hoheits​verwaltung beschränkt. Vom Begriff der „amtlichen Erledigung“ nicht mitumfasst sind Wahlen und die Teilnahme an Volksabstimmungen und Volksbefragungen, da insofern die speziellen Bestimmungen der einschlägigen Gesetze vorgehen.

Die Regelung gilt jedenfalls für das Amt der Landesregierung, die Bezirkshauptmann​schaften und Gemeindeämter (Rathäuser). Für den Fall dislozierter Einheiten (z.B. über mehrere Gebäude verteilte Büros einer Gemeinde- oder Stadtverwaltung) scheint es aus​reichend, wenn in einem Gebäude, z.B. im Hauptgebäude, ein barrierefrei zugänglicher Raum besteht, in dem die gewünschte Amtshandlung vorgenommen werden kann. Bautechnische Vorschriften bleiben von dieser Bestimmung unberührt.

Für den Fall, dass bis zum 1. Jänner 2005 kein barrierefrei zugänglicher Raum besteht, sollen Menschen mit Behinderung, die die Amtsräume nur mit erheblichen Schwierig​keiten erreichen können, das Recht haben, diese zu Hause zu erledigen. Auf Antrag wären solche Personen von einem Bediensteten des Landes oder der Gemeinde zu Hause aufzusuchen. Erhebliche Schwierigkeiten sind jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein Mensch mit Behinderung, der sich sonst frei in der Gemeinde bewegt, nur unter Zuhilfenahme anderer Personen den Amtsraum erreichen könnte, z.B. in dem die​ser in den Raum getragen würde.

Zu den Zn. 6 und 7:

Durch den mit der Z. 5 neu aufgenommenen Abschnitt wird der Inhalt des bisherigen 2. Abschnittes Inhalt des 3. Abschnitts. Die benachteiligende Formulierung „erheblich Seh-, Hör- oder Gehbehinderte und Hirngeschädigte“ wird durch den zeitgemäßen Aus​druck „Menschen mit einer erheblichen Behinderung“ ersetzt. Die Androhung der Ersatzfreiheitsstrafe kann entfallen, da das Verwaltungsstrafgesetz in dessen § 16 i.V.m. § 54b dazu ohnedies Anordnungen trifft.

Zu Artikel II:

Es handelt sich um den Austausch eines benachteiligenden Ausdruckes.

Zu Artikel III:

Zu den Zn. 1 bis 3:

Menschen mit schwerer Sehbehinderung sind auf Grund der Schriftlichkeit des Ver​kehrs zwischen Behörden und Beteiligten besonders bei Kundmachungen benachteiligt. Um ihnen einen leichteren Zugang zu solchen Informationen zu ermöglichen, soll die Kommunikation über Internet vermehrt eingesetzt werden. Künftig sollen die Verord​nungen jener Gemeinden, die bereits eine Homepage haben, nach Möglichkeit auch im Internet abrufbar sein (Abs. 3). Verordnungen, die im Hinblick auf ihren Umfang oder ihre technische Gestaltung zur allgemeinen Einsicht aufgelegt werden, können im All​gemeinen nicht im Internet veröffentlicht werden. Um dennoch eine leichtere Zugäng​lichkeit zu gewährleisten, sollten sie Menschen mit schwerer Sehbehinderung auf Ver​langen vorgelesen oder erläutert werden (Abs. 2). 

Zu Z. 4:

Mit dieser Änderung soll – insbesondere im Sinne von Menschen mit Behinderung – eine Angleichung der Verfahrensvorschriften an das Allgemeine Verwaltungsverfah​rensgesetz erzielt werden. Dem Vorstellungswerber sollen alle nach § 13 AVG zulässi​gen Einbringungsmöglichkeiten offen stehen.

Zu Artikel IV:

Zu Z. 1:
Mit dem neu aufgenommenen Satz wird eine Benachteiligung beseitigt, da es künftig möglich sein soll, Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefo​nisch einzuholen. Die Beantwortung dieser telefonischen Anfragen soll freilich nur während der Zeit möglich sein, in welcher auch Einsicht in das Wählerverzeichnis ge​nommen werden kann.

Zu den Zn. 2 bis 4:
Es handelt sich um den Austausch benachteiligender Formulierungen. 

Zu Artikel V:

Zu Z. 1:
Analog zum Landtagswahlgesetz soll – ohne dass ein diesbezüglicher Änderungsvor​schlag der Arbeitsgruppe vorliegt – bei der Ausstellung von Wahlkarten für Gehunfähi​ge von der Beibringung des Attestes abgesehen werden können.

Zu Z. 2:
Mit dem neu aufgenommenen Satz wird eine Benachteiligung durch Schriftlichkeit be​seitigt, da es künftig möglich sein soll, Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerver​zeichnis auch telefonisch einzuholen. Die Beantwortung dieser telefonischen Anfragen soll freilich nur während der Zeit möglich sein, in welcher auch Einsicht in das Wähler​verzeichnis genommen werden kann.

Zu den Zn. 3 bis 5:
Es handelt sich um den Austausch benachteiligender Formulierungen.

Zu Artikel VI:

Zu Z. 1:
Eintragungsräume, die von den Gemeinden zur Durchführung von Volksbegehren zur Verfügung zu stellen sind, sollen auch für Menschen mit Behinderung barrierefrei er​reichbar sein.

Zu den Zn. 2, 3, 8 und 10:
Im Interesse der Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung soll die Zugäng​lichkeit zu jenen Informationen verbessert werden, die durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht werden (Entscheidung gemäß § 28 Abs. 2, ob ein Volksbegehren vorliegt; Kundmachung von Landtagsbeschlüssen gemäß § 32; Feststellung des Abstimmungs​ergebnisses der Volksabstimmung gemäß den §§ 69 und 89). Diese müssen künftig im Internet abrufbar sein. Für Gemeinden soll dies aber nur gelten, wenn sie eine Home​page haben.

Zu Z. 4:
Mit dem neu angefügten letzten Satz wird für Menschen mit Behinderung – ohne dass ein diesbezüglicher Änderungsvorschlag der Arbeitsgruppe vorliegt – die „Einsicht​nahme“ in das Wählerverzeichnis erleichtert. Künftig soll eine telefonische Auskunft über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis möglich sein.

Zu den Zn. 5 und 9:
Da die Schriftlichkeit bei Volksabstimmungen (Volksbefragungen) für Menschen mit Sehbehinderung eine Benachteiligung darstellt, sehen die entsprechenden Bestimmun​gen im Landesrecht vor, dass sich diese helfen lassen können. Ergänzend dazu soll durch die Verwendung von Stimmzettel-Schablonen die selbständige Ausübung des Stimmrechtes erleichtert werden.

Zu den Zn. 6 und 7:
Es handelt sich um den Austausch benachteiligender Formulierungen.

Zu Artikel VII:

Es handelt sich um den Austausch eines benachteiligenden Ausdruckes.

Zu Artikel VIII:

Zu den Zn. 1 bis 3:
Die Interessen von Menschen mit Behinderung sollen künftig auch im Kollegium des Landesschulrates und im Kollegium des Bezirksschulrates von einem Vertreter mit beratender Stimme wahrgenommen werden. Entgegen dem Bericht der Arbeitsgruppe muss der Vorstand der Abteilung des Amtes der Landesregierung, die für Behinderten​hilfe zuständig ist, nicht unbedingt selbst dem Kollegium des Landesschulrates ange​hören, sondern er kann auch einen Bediensteten seiner Abteilung beauftragen. Vor allem soll die Möglichkeit bestehen, den Leiter des Fachbereiches Behindertenhilfe zu beauftragen. Mit der Z. 3 wird lediglich ein Verweis richtig gestellt.
Zu Artikel IX:

Zu Z. 1:
Der bisherige Abs. 1 kann entfallen, da Jugendliche mit Behinderung auch unter den bisherigen Abs. 2 subsumiert werden können, der eine Befreiung von der Berufsschul​plicht aus gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen oder sonstigen wichtigen Grün​den vorsieht.

Zu Z. 2:

Die Interessen von Menschen mit Behinderung sollen künftig auch im Schulbeirat von einem Vertreter mit beratender Stimme wahrgenommen werden. Entgegen dem Bericht der Arbeitsgruppe soll der Vorstand der Abteilung des Amtes der Landesregierung, die für Behindertenhilfe zuständig ist, aber auch hier nicht nur selbst dem Gremium ange​hören, sondern an seiner Stelle einen Bediensteten (z.B. den Leiter des Fachbereiches Behindertenhilfe) beauftragen können.

Zu den Zn. 3 und 4:
Es handelt sich um Richtigstellungen eines Verweises.

Zu Artikel X:

Zu Z. 1:
Es handelt sich um eine Erleichterung im Rahmen der Akteneinsicht durch Menschen mit schwerer Sehbehinderung. Sofern diese nicht im Sinne des § 16 vertreten sind, kön​nen sie verlangen, dass ihnen Akten oder Aktenteile vorgelesen oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis ge​bracht werden.

Zu Z. 2:
Es handelt sich um den Austausch eines benachteiligenden Ausdruckes.

Zu Artikel XI:

Maßnahmen zur Erreichung von Barrierefreiheit sollen von der Grundsteuer ebenso be​freit werden, wie die Durchführung von Energiespar-, Erhaltungs- oder Verbesserungs​maßnahmen.

Zu Artikel XII:

In Ergänzung zu § 29b StVO („Gehbehinderte Personen“) soll eine Parkabgabe dann nicht zu entrichten sein, wenn ein Fahrzeug abgestellt wird, das von einer stark geh​behinderten Person entweder selbst gelenkt oder als Mitfahrer benützt wird, sofern die​ses beim Abstellen mit einem Ausweis für dauernd stark gehbehinderte Personen deut​lich sichtbar gekennzeichnet ist. Der Ausweis ist somit künftig nicht mehr auf ein be​stimmtes kraftfahrrechtliches Kennzeichen auszustellen.

Zu Artikel XIII:

Es handelt sich um den Austausch eines benachteiligenden Ausdruckes.

Zu Artikel XIV:

Zu den Zn. 1 bis 4:

Einer Benachteiligung von Menschen mir schwerer Sehbehinderung durch die Schrift​lichkeit der Auflageverfahren in bezug auf Entwürfe zu einem Landesraumplan, einem Flächenwidmungs-, Bebauungs- oder den Umlegungsplan soll entgegen gewirkt wer​den. Die Pflicht zur Erläuterung der Planunterlagen soll freilich nur während der Zeit möglich sein, in welcher auch Einsicht in die Planurkunden genommen werden kann.

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen deshalb folgenden 

A n t r a g :

Der Vorarlberger Landtag wolle beschließen:

Menschen mit Behinderung – Sammelgesetz

Artikel I

Das Behindertengesetz, LGBl.Nr. 9/1994, in der Fassung LGBl.Nr. 7/1997 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Im Titel des Gesetzes und in den §§ 1, 2, 3, 5 und 5c wird das Wort „Behinderte“ in der jeweiligen grammatikalischen Form jeweils ersetzt durch die Wortfolge „Menschen mit Behinderung“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form.

2. Im § 3 Abs. 1 werden in der lit. b am Ende das Wort „oder“ durch einen Beistrich und in der lit. c am Ende der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt und wird folgende lit. d ange​fügt:

„d) als ausländischer Staatsangehöriger aufgrund staatsvertraglicher Verpflichtungen wie ein Inländer zu behandeln ist.“

3. Im § 3 Abs. 4 und 5 wird das Wort „geschützte“ ersetzt durch das Wort „geförderte“.

4. Im § 5c entfallen im Abs. 1 die Wortfolge „zu ermitteln und“ und im Abs. 2 die Wort​folge „ermittelten und“ und wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Übermittlung von Daten über die Art und das Ausmaß von Leistungen nach diesem Gesetz an die Bezirkshauptmannschaft ist zulässig, soweit sie als zuständige Behörde auf Grund anderer landesgesetzlicher Vorschriften solche Leistungen anzurech​nen oder zu berücksichtigen hat.“

5.
Der 2. Abschnitt lautet:

„2. Abschnitt

Unterstützung bei amtlichen Erledigungen

§ 7

(1) Das Land oder die Gemeinde haben, wenn amtliche Erledigungen bei ihnen nicht in einem – entsprechend den bautechnischen Erfordernissen – barrierefrei zugäng​lichen Raum möglich sind, dafür zu sorgen, dass ein Mensch mit Behinderung, der den Amts​raum nur mit erheblichen Schwierigkeiten erreichen könnte, auf Antrag seine amt​lichen Erledigungen in seiner Wohnung vornehmen kann.

(2) Der Verpflichtung nach Abs. 1 ist spätestens ab 1. Jänner 2005 zu entsprechen.“

6.
Der bisherige 2. Abschnitt wird als 3. Abschnitt bezeichnet.

7. Der bisherige § 7 wird als § 8 bezeichnet, im Abs. 1 wird die Wortfolge „Erheblich Seh-, Hör- oder Gehbehinderte und Hirngeschädigte“ ersetzt durch die Wortfolge „Menschen mit einer erheblichen Behinderung“ und im Abs. 3 entfällt die Wortfolge „oder mit Arrest bis zu drei Wochen“.

Artikel II

Das Pensionskassenvorsorgegesetz, LGBl.Nr. 4/1998, wird wie folgt geändert:

Im § 6 Abs. 2 wird das Wort „Gebrechen“ ersetzt durch das Wort „Behinderungen“.

Artikel III

Das Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, in der Fassung LGBl.Nr. 69/1997, Nr. 3/1998, Nr. 49/1998, Nr. 62/1998 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 32 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Solche Verordnungen sind Menschen mit schwerer Sehbehinderung auf Verlangen vor​zulesen oder zu erläutern.“

2. Dem § 32 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, sollen ihre Verordnungen nach Möglichkeit überdies auf der Homepage für die Allgemeinheit abrufbar sein.“

3. Im § 32 Abs. 4 wird nach dem Wort „(Gemeindeblatt)“ die Wortfolge „und der Auf​nahme einer Verordnung in die Homepage einer Gemeinde“ eingefügt.

4. Im § 83 Abs. 2 wird die Wortfolge „oder telegrafisch“ gestrichen und nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: „Sie kann nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten auch telegrafisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunter​stützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise eingebracht werden.“

Artikel IV

Das Landtagswahlgesetz, LGBl.Nr. 60/1988, in der Fassung LGBl.Nr. 36/1994, Nr. 65/1997, Nr. 22/1999 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 23 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Während dieser Frist und der für die Einsicht bestimmten Stunden können Auskünfte 
über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefonisch eingeholt werden.“

2. Die Überschrift des § 42 lautet: 

„§ 42

Stimmabgabe durch Menschen mit Körperbehinderung
oder schwerer Sehbehinderung“

3. Der § 42 erster Satz lautet:

„Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung können sich bei der Stimmabgabe von einer Begleitperson führen und helfen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen.“ 

4. Im § 68 lit. a wird das Wort „Gebrechlichkeit“ durch das Wort „Körperbehinderung“ ersetzt.

Artikel V

Das Gemeindewahlgesetz, LGBl.Nr. 30/1999, in der Fassung LGBl.Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Der § 5 Abs. 2 lit. c lautet:

„c) die infolge Krankheit oder aus ähnlichen Gründen gehunfähig sind und dies durch ein ärztliches Zeugnis belegen. Vom Erfordernis der Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses kann bei jenen Personen abgesehen werden, deren Gehunfähigkeit amtsbekannt ist.“

2. Dem § 12 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Während dieser Frist und der für die Einsicht bestimmten Stunden können Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefonisch eingeholt werden.“

3. Die Überschrift des § 34 lautet:

„§ 34

Stimmabgabe durch Menschen mit Körperbehinderung
oder schwerer Sehbehinderung“

4. Der § 34 erster Satz lautet:

„Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung können sich bei der Stimmabgabe von einer Begleitperson führen und helfen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen.“

5. Im § 67 wird in der lit. a das Wort „Gebrechlichkeit“ durch den Ausdruck „Körperbehin​derung“ ersetzt.

Artikel VI

Das Landes-Volksabstimmungsgesetz, LGBl.Nr. 60/1987, in der Fassung LGBl.Nr. 37/1994, Nr. 66/1997, Nr. 1/1999, Nr. 35/1999 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Im § 14 Abs. 1 wird nach dem Wort „hat“ der Artikel „die“ gestrichen und der Ausdruck „erforderlichen“ durch die Wortfolge „allgemein zugängliche“ ersetzt.

2. Dem § 28 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, ist die Entscheidung überdies auf der Homepage der Gemeinde für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.“

3. Dem § 32 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Weiters hat die Landesregierung den Text auf ihrer Homepage für die Allgemeinheit ab​rufbar zu halten.“

4. Dem § 43 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Während dieser Frist und der für die Einsicht bestimmten Stunden können Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefonisch eingeholt werden.“

5. Dem § 47 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Die Wahlbehörde hat Menschen mit schwerer Sehbehinderung auf Verlangen eine Stimmzettel-Schablone zu übergeben.“

6. Im § 48 Abs. 2 lit. a wird das Wort „Gebrechlichkeit“ durch das Wort „Körperbehinde​rung“ ersetzt.

7. Der § 50 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung dürfen sich dabei einer Person des Vertrauens bedienen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen.“

8. Dem § 69 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, hat sie das Ergebnis überdies auf der Homepage für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.“

9. Den §§ 80 und 88 wird jeweils folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Wahlbehörde hat Menschen mit schwerer Sehbehinderung auf Verlangen eine Stimmzettel-Schablone zu übergeben.“

10. Dem § 89 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

„Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, hat sie das Ergebnis überdies auf der Homepage für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.“

Artikel VII

Das Rettungsgesetz, LGBl.Nr. 46/1979, in der Fassung LGBl.Nr. 56/1990, Nr. 57/1997 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

Im § 1 Abs. 3 lit. b entfällt die Wortfolge „Gebrechlichen und“ und wird nach dem Wort „Gebärenden“ die Wortfolge „und von Menschen mit entsprechend schwerer Behinderung“ eingefügt.

Artikel VIII

Das Schulratgesetz, LGBl.Nr. 35/1963, in der Fassung LGBl.Nr. 30/1985, wird wie folgt geändert:

1. Im § 3 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt und fol​gende lit. e angefügt:

„e)
 ein Bediensteter der für Behindertenhilfe zuständigen Abteilung des Amtes der Lan​desregierung im Auftrag des Vorstandes dieser Abteilung.“

2. Im § 6 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der lit. b durch einen Beistrich ersetzt und fol​gende lit. c angefügt:

„c) ein Bediensteter der für Behindertenhilfe zuständigen Abteilung des Amtes der Lan​desregierung im Auftrag des Vorstandes dieser Abteilung.“

3. Im § 6 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „lit. a und b“.

Artikel IX

Das Landwirtschaftliche Schulgesetz, LGBl.Nr. 14/1979, in der Fassung LGBl.Nr. 47/1996 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Im § 39 entfällt der Abs. 1, die bisherigen Abs. 2 und 3 werden als Abs. 1 und 2 be​zeich​net.

2. Im § 86 Abs. 2 lautet die lit. b 

„b) ein Bediensteter der für Behindertenhilfe zuständigen Abteilung des Amtes der Lan​desregierung im Auftrag des Vorstandes dieser Abteilung,“ 

und werden die bisherigen lit. b und c als lit. c und d bezeichnet.

3. Im § 86 Abs. 4 wird die Wortfolge „und b“ ersetzt durch die Wortfolge „bis c“.

4. Im § 87 Abs. 2 lit. b wird die Wortfolge „Abs. 2 lit. c“ ersetzt durch die Wortfolge „Abs. 2 lit. d“.

Artikel X

Das Abgabenverfahrensgesetz, LGBl.Nr. 23/1984, in der Fassung LGBl.Nr. 80/1987, Nr. 9/1989, Nr. 37/1990, Nr. 27/1991, Nr. 3/1992, Nr. 87/1993, Nr. 19/1998, Nr. 84/1998, Nr. 9/2000, Nr. 43/2000 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 23 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Menschen mit schwerer Sehbehinderung, die nicht durch einen Vertreter (§ 16) vertreten sind, ist auf Verlangen der Inhalt von Akten und Aktenteilen durch Verlesung oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.“

2. Im § 24 Abs. 3 entfallen nach dem Wort „Krankheit“ der Beistrich und das Wort „Ge​brechlichkeit“.

Artikel XI

Das Grundsteuerbefreiungsgesetz, LGBl.Nr. 38/1974, in der Fassung LGBl.Nr. 55/1976, Nr. 47/1991, Nr. 48/1996, Nr. 30/2001 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

Im § 2 lit. d wird nach dem Wort „Verbesserungsmaßnahmen“ die Wortfolge „sowie Maß​nahmen zur Erreichung von Barrierefreiheit“ eingefügt.

Artikel XII

Das Parkabgabegesetz, LGBl.Nr. 2/1987, in der Fassung LGBl.Nr. 38/1992, Nr. 65/1998 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

Im § 6 lit. b entfällt nach dem Wort „Personen“ die Wortfolge „ ,der das kraftfahrrechtliche Kennzeichen des abgestellten Fahrzeuges aufweist,“ und wird nach dem Wort „gelenkt“ die Wortfolge „oder als Mitfahrer benützt“ eingefügt.

Artikel XIII

Das Jagdgesetz, LGBl.Nr. 32/1988, in der Fassung LGBl.Nr. 67/1993, Nr. 21/1998 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

Im § 26 Abs. 1 lit. c wird das Wort „Gebrechen“ ersetzt durch das Wort „Behinderungen“.

Artikel XIV

Das Raumplanungsgesetz, LGBl.Nr. 39/1996, in der Fassung LGBl.Nr. 72/1996, Nr. 33/1997, Nr. 48/1998, Nr. 43/1999 und Nr. 58/2001, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 6 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:

„Der Entwurf eines Landesraumplanes ist Menschen mit schwerer Sehbehinderung wäh​rend der Auflagefrist auf Verlangen zu erläutern.“

2. Dem § 21 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Der Entwurf eines Flächenwidmungsplanes ist Menschen mit schwerer Sehbehinderung während der Auflagefrist auf Verlangen zu erläutern.“

3. Dem § 29 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Der Entwurf eines Bebauungsplanes ist Menschen mit schwerer Sehbehinderung wäh​rend der Auflagefrist auf Verlangen zu erläutern.“

4. Dem § 47 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Der Umlegungsplan ist Menschen mit schwerer Sehbehinderung während der Auflage​frist auf Verlangen zu erläutern.“

LAbg Dr Gabriele Nußbaumer

LAbg Florian Kasseroler

LAbg Dr Elke Sader

LAbg Katharina Wiesflecker

Einstimmig angenommen in der 8. Sitzung des 

XXVII. Vorarlberger Landtages 

im Jahr 2003 am 12.11.2003
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